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1785/2019
Gesetz  

über die Verwendung der Kompensationsmittel des Bundes nach Artikel 143c Absatz 1 des 
Grundgesetzes und der Landesmittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden in 

Schleswig-Holstein (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein - GVFG-SH)

Vom 24. Mai 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 603-14

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Herkunft und Verwendung der Mittel

(1) Dem Land stehen nach § 3 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 3 sowie nach § 6 des Ent-
flechtungsgesetzes vom 5. September 2006 (BGBl. I 
S. 2098, 2102), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 1. Dezember 2016 (BGBl. S. 2755), bis zum 
31. Dezember 2019 Kompensationsmittel des Bun-
des für Investitionen zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden zur Verfügung.

(2) Ab dem 1. Januar 2020 werden für diesen 
Zweck Landesmittel in Höhe von mindestens 
43.253.000,00 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. 

(3) Ab dem Jahr 2021 bis einschließlich dem Jahr 
2035 steigt der Vorjahresbetrag jährlich um jeweils 
2,0 vom Hundert. 

(4) Eine Revision der Landesmittel erfolgt im Jahr 
2035.

(5) Das für Verkehr zuständige Ministerium ist zu-
ständige Behörde nach diesem Gesetz.

§ 2  
Förderungsfähige Vorhaben

Durch Zuwendungen aus den Kompensationsmit-
teln des Bundes und den Landesmitteln kann die 
zuständige Behörde folgende Vorhaben fördern:

1. Bau oder Ausbau von

a) verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen mit 
Ausnahme von Anlieger- und Erschließungs-
straßen,

b) besonderen Fahrspuren für Omnibusse,

c) verkehrswichtigen Zubringerstraßen zum 
überörtlichen Verkehrsnetz,

d) verkehrswichtigen zwischenörtlichen Stra-
ßen in strukturschwachen Räumen im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 4 des Raumord-
nungsgesetzes,

e) Straßen im Zusammenhang mit der Stillle-
gung von Eisenbahnstrecken,

f) Verkehrsleitsystemen sowie Umsteigepark-
plätzen zur Verringerung des motorisierten 
Individualverkehrs,

g) öffentlichen Verkehrsflächen für in Bebau-
ungsplänen ausgewiesene Güterverkehrszen-

tren einschließlich der in diesen Verkehrsflä-
chen liegenden zugehörigen kommunalen Er-
schließungsanlagen nach den §§ 127 und 128 
des Baugesetzbuches,

in der gesetzlichen Baulast von Gemeinden, 
Kreisen oder kommunalen Zusammenschlüssen, 
die an Stelle von Gemeinden oder Kreisen Trä-
ger der Baulast sind,

2. Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der

a) Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbah-
nen sowie Bahnen besonderer Bauart,

b) Eisenbahnen, soweit sie dem öffentlichen 
Personennahverkehr dienen,

3. Bau oder Ausbau von 

a) zentralen Omnibusbahnhöfen

b) Stationen und Haltestellen,

c) zentralen Anlagen, die Angebote unter-
schiedlicher Verkehrsträger vereinen inklu-
sive Zuwegung und Umfeld 

soweit sie dem öffentlichen Personennahverkehr 
dienen,

4. Beschleunigungsmaßnahmen für den öffentli-
chen Personennahverkehr,

5. Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474), oder dem 
Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I  
S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2237) geändert worden ist, soweit 
Gemeinden, Kreise oder kommunale Zusammen-
schlüsse im Sinne der Nummer 1 als gesetzliche 
Baulastträger der kreuzenden Straße Kostenan-
teile zu tragen haben; in Ausnahmefällen gilt das 
gleiche für nicht bundeseigene Eisenbahnen als 
Baulastträger des kreuzenden Schienenweges,

6. Deckenbaumaßnahmen auf Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen in kommunaler Baulast,

7. Maßnahmen von landespolitischer Bedeutung, 
soweit sie dem öffentlichen Personennahverkehr 
oder dem Schienengüterverkehr dienen.
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§ 3 
Voraussetzungen der Förderung

Voraussetzung für die Förderung nach § 2 ist, dass
1. das Vorhaben

a) nach Art und Umfang zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse dringend erforderlich ist 
und den Erfordernissen der Raumordnung 
entspricht,

b) in einem Generalverkehrsplan, einem Lärmakti-
onsplan nach § 47d des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771), 
oder einem für die Beurteilung gleichwerti-
gen Plan vorgesehen ist,

c) bau- und verkehrstechnisch einwandfrei und 
unter Beachtung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit geplant ist,

d) Belange von Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung be-
rücksichtigt und den Anforderungen der Barrie-
refreiheit gemäß der gesetzlichen Grundlagen 
(Gesetz über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Schleswig-Holstein, UN-Behinderten-
rechtskonvention, Behindertengleichstellungs-
gesetz und andere) sowie dem Stand der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht; bei der Vorhabenplanung sind die 
zuständigen Behindertenbeauftragten oder Be-
hindertenbeiräte anzuhören; verfügt eine Ge-
bietskörperschaft nicht über Behindertenbeauf-
tragte oder Behindertenbeiräte, sind stattdes-
sen die entsprechenden Verbände im Sinne 
des § 5 Absatz 1 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I  
S. 1467), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117), anzuhören,

e) der diskriminierungsfreie Zugang sicher ge-
stellt ist und 

2. die übrige Finanzierung des Vorhabens oder ei-
nes Bauabschnittes des Vorhabens mit eigener 
Verkehrsbedeutung gewährleistet ist.

§ 4 
Höhe und Umfang der Förderung

(1) Aus den Kompensationsmitteln des Bundes und 
den Landesmitteln ist die Förderung von Vorhaben 
nach § 2 Nummern 1 bis 5 und 7 bis zu 75 Prozent 
der zuwendungsfähigen Kosten zulässig. Für Vor-
haben nach § 2 Nummer 6 beträgt die Förderung 
50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. 
(2) Zuwendungsfähig sind die Kosten für Vorhaben 
nach § 2. Beim Grunderwerb sind nur die Geste-
hungskosten zuwendungsfähig.
(3) Nicht zuwendungsfähig sind

1. Kosten, die ein anderer als der Träger des Vorha-
bens gesetzlich zu tragen verpflichtet ist,

2. Verwaltungskosten,
3. Kosten für den Erwerb solcher Grundstücke und 

Grundstücksteile, die
a) nicht unmittelbar oder nicht dauernd für das 

Vorhaben benötigt werden, es sei denn, dass 
sie nicht nutzbar sind,

b) vor dem 1. Januar 2000 erworben worden sind.
(4) Einzelheiten und Verfahren werden von der zu-
ständigen Behörde geregelt. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit der Aufstockung der Förderung aus an-
deren öffentlichen Mitteln.

§ 5 
Verfahren

(1) Für Vorhaben, die aus den Kompensationsmit-
teln des Bundes oder aus Landesmitteln gefördert 
werden sollen, werden von der zuständigen Behörde 
Programme oder Projektlisten für den Zeitraum der 
jeweiligen Finanzplanung aufgestellt sowie jährlich 
der Entwicklung angepasst und fortgeführt.
(2) In die Programme oder Projektlisten werden Vorha-
ben nur aufgenommen, wenn die Voraussetzungen 
des § 3 vorliegen oder voraussichtlich im Zeitpunkt 
der Förderung vorliegen werden. Jedes Vorhaben wird 
mit den voraussichtlichen Gesamtkosten, den zuwen-
dungsfähigen Kosten und den vorgesehenen Jahresra-
ten der Zuwendungen aus den Kompensationsmitteln 
des Bundes oder den Landesmitteln dargestellt.
(3) In den Programmen oder Projektlisten ist auch 
über die Aufteilung der Kompensationsmittel des 
Bundes und der Landesmittel zwischen dem kom-
munalen Straßenbau und dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr zu entscheiden.
(4) Die Kompensationsmittel des Bundes und die 
Landesmittel dürfen nur für Vorhaben verwendet 
werden, die in die Programme oder Projektlisten 
aufgenommen sind. 

§ 6 
Übergangsvorschrift

Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht 
abgeschlossene Vorhaben der Förderprogramme 
des Landes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz Schleswig-Holstein vom 15. Dezem-
ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 358) werden in die 
Förderung nach diesem Gesetz übernommen.

§ 7 
Folgeänderung anderer Gesetze

(1) Das Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473) ), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 902), Zuständigkeiten 
und Ressortbezeichnungen zuletzt geändert durch 
Artikel 8 der Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:
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1794/2019
Gesetz 

über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
Vom 21. Juni 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 

Nachtragshaushalt 2019
Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushalts-
plan wird in Einnahmen und Ausgaben auf
+ 4.500.000 Euro
festgestellt.
Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2019 vom 
12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 866) fest-
gestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausga-
ben auf insgesamt
17.725.409.800 Euro
neu festgestellt.
Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 sowie 
die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des 
Haushaltsgesetzes 2019 bleiben unverändert.

§ 2 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2019

In § 2 Absatz 4 Satz 2 wird der für 2019 genannte 
Betrag von „17.000.000 Euro“ ersetzt durch den 
Betrag „3.000.000 Euro“.

§ 3 
Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushalts-
ordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anla-
gen beigefügt:
1. Gruppierungsübersicht
2. Funktionenübersicht

§ 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2019 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. Juni 2019

Dan i e l  Gün the r
Ministerpräsident

 Mon i ka  He i no l d  Hans - Joach im  G ro t e
 Finanzministerin Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

 Jan  Ph i l i p p  A l b rech t  D r.  Be rnd  Buchho l z
 Minister Minister
 für Energiewende, Landwirtschaft,  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
 Umwelt, Natur und Digitalisierung  Technologie und Tourismus

§ 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 3 wird die Angabe „§ 2 Nummer 1 

des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 2006 
(GVOBl. Schl.- H. S. 358) durch die Angabe 
„§ 2 Nummer 1 des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 24. Mai 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 180)“ ersetzt.

2. In Nummer 4 wird die Angabe „§ 2 Nummer 3 
und 4 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgeset-
zes Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 2006 
(GVOBl. Schl.-H. S. 358)“ durch die Angabe  
„§ 2 Nummer 3 und 4 des Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 
24. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 180)“ ersetzt.

(2) Das Mittelzweckbindungsgesetz vom 13. De-
zember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 515) ) wird wie 
folgt geändert:
In § 1 Absatz 3 wird die Angabe „Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes Schleswig-Holstein 
vom 15. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 358)“ 
durch die Angabe „Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz Schleswig-Holstein vom 24. Mai 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 180)“ ersetzt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz Schleswig-Holstein vom 15. Dezem-
ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 358)3) außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. Mai 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  B e r n d  B u c h h o l z
 Ministerpräsident Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
3) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 603-13

Anl.
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Haushaltsübersicht 2019

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-

gen für
Investitionen

35 - 39
Besondere
Finanzie-

rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2019 0,0 284,4 0,0 0,0 0,0 284,4

02 Landesrechnungshof 2019 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2019 0,0 99,0 303,0 0,0 0,0 402,0

04 Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integra-
tion

2019 0,0 28.721,1 33.666,6 69.737,3 25.105,5 157.230,5

05 Finanzministerium 2019 0,0 27.929,4 12.065,0 0,0 0,0 39.994,4

06 Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus

2019 0,0 5.194,4 284.915,7 132.981,3 8,5 423.099,9

07 Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur

2019 0,0 1.146,7 185.596,7 32.360,0 1.118,6 220.222,0

09 Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleich-
stellung

2019 0,0 174.497,7 791,6 0,0 0,0 175.289,3

10 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren

2019 0,0 3.425,7 348.453,8 33.711,5 3.147,8 388.738,8

11 Allgemeine Finanzverwaltung 2019 9.829.630,0 130.947,8 848.018,8 4.997.872,7 18.238,0 15.824.707,3

12 Hochbaumaßnahmen und 
Raumbedarfsdeckung des 
Landes

2019 0,0 3.235,3 0,0 21.793,0 0,0 25.028,3

13 Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung

2019 57.050,0 34.802,0 99.473,5 38.533,7 881,8 230.741,0

14 Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
E-Government und Digitali-
sierung

2019 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0

15 Landesverfassungsgericht 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2019 0,0 0,0 0,0 237.801,4 0,0 237.801,4

Summe Haushalt 2019 2019 9.886.680,0 411.039,0 1.813.284,7 5.564.790,9 49.615,2 17.725.409,8

Summe Haushalt 2018 2018 9.341.040,0 390.143,7 1.906.476,8 6.156.091,6 68.315,5 17.862.067,6

mehr(+) / weniger(-) +545.640,0 +20.895,3 -93.192,1 -591.300,7 -18.700,3 -136.657,8
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Ausgaben

41 - 49
Personal-
ausgaben

51 - 55
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

56 - 59
Schulden-

dienst

61 - 69
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

71 - 79
Baumaß-
nahmen

81 - 89
Sonstige

Investitionen
und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

91 - 99
Besondere 
Finanzie-

rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/

Zuschuss
(-)

- T€ -

34.456,1 4.822,4 0,0 8.105,2 0,0 75,0 0,0 47.458,7 -47.174,3

5.937,8 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.493,7 -6.493,2

15.925,7 10.729,1 0,0 2.646,2 0,0 158,0 0,0 29.459,0 -29.057,0

454.788,9 81.447,3 400,0 224.955,5 2.850,0 146.971,6 0,0 911.413,3 -754.182,8

205.937,5 14.045,6 0,0 725,1 0,0 545,0 115,0 221.368,2 -181.373,8

17.818,2 13.172,7 0,0 419.623,2 2.040,0 234.016,4 200,0 686.870,5 -263.770,6

1.512.459,6 24.131,6 0,0 980.704,3 331,7 95.443,2 1.310,7 2.614.381,1 -2.394.159,1

278.163,1 156.815,5 0,0 22.615,3 0,0 2.589,0 8,5 460.191,4 -284.902,1

35.410,9 11.677,0 0,0 1.681.465,7 0,0 80.534,8 12,3 1.809.100,7 -1.420.361,9

1.818.661,7 11.660,3 5.085.687,5 2.070.015,7 15.000,0 577.823,0 89.886,0 9.668.734,2 +6.155.973,1

0,0 142.367,3 0,0 201,5 98.022,1 5.960,0 0,0 246.550,9 -221.522,6

72.836,6 52.418,9 0,0 165.361,4 850,0 99.867,0 1.022,7 392.356,6 -161.615,6

0,0 177.551,0 0,0 9.673,0 10,0 9.334,5 0,0 196.568,5 -194.698,5

51,7 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 -63,7

0,0 15.073,0 0,0 2.000,0 85.293,3 332.033,0 0,0 434.399,3 -196.597,9

4.452.447,8 716.411,5 5.086.087,5 5.588.097,2 204.397,1 1.585.413,5 92.555,2 17.725.409,8 +0,0

4.213.954,9 671.434,2 3.392.679,9 5.429.453,0 179.732,8 3.943.951,1 30.861,7 17.862.067,6 +0,0

+238.492,9 +44.977,3 +1.693.407,6 +158.644,2 +24.664,3 -2.358.537,6 +61.693,5 -136.657,8
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Verpflichtungsermächtigungen

noch Haushaltsübersicht 2019

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€) 

Einzel-
plan Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

T€

1 2 3 4 5 6 7

01 Landtag 100,0 100,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.100,0 950,0 700,0 450,0

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integ-
ration

99.830,0 41.704,0 35.698,0 14.043,0 8.385,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus

315.905,0 137.704,0 95.745,0 74.908,0 7.548,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 28.703,0 22.427,0 4.727,0 1.253,0 296,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren

48.230,0 14.551,0 15.337,0 10.881,0 7.461,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 
des Landes

123.177,0 54.477,0 38.550,0 23.150,0 7.000,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung

157.372,0 67.128,0 42.751,0 28.656,0 18.837,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

643.644,0 206.816,0 192.110,0 115.769,0 128.949,0

Zusammen: 1.422.061,0 546.857,0 426.618,0 270.110,0 178.476,0
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Finanzierungsübersicht 2019

Teil II:   Finanzierungsübersicht 2019

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, 
und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 12.741.587,1 T€

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an 
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 13.098.069,1 T€

3. Finanzierungssaldo -356.482,0 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.627.340,7 T€

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 355.482,0 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€

7. Rücklagen

7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€

7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€

Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€

8. Saldo aus 4. bis 7. 356.482,0 T€

Teil III:   Kreditfinanzierungsplan 2019

I. Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.627.340,7 T€

- T€

- T€ 4.627.340,7 T€

3. Saldo aus 1. und 2. 355.482,0 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 409,1 T€
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1796/2019
Gesetz 

zur Steigerung der Attraktivität des Lehramts an Grundschulen
Vom 24. Juni 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Besoldungsgesetzes  

Schleswig-Holstein zum Schuljahr 2019/20201)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 120), wird wie folgt geändert:

1. In § 79 werden folgende Absätze 4 bis 6 ange-
fügt:

„(4) Am 1. August 2019 vorhandene Beamtin-
nen und Beamte, denen zu ihrer Besoldung in 
der Besoldungsgruppe A 15 eine Amtszulage 
nach Fußnote 9 in der bis zum 31. Juli 2019 
geltenden Fassung dieses Gesetzes gewährt 
wurde, erhalten entsprechend Artikel 1 Nummer 2 
Buchstabe b des Gesetzes vom 24. Juni 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 188) mit Wirkung vom  
1. August 2019 eine Amtszulage nach Fußnote 6.

(5) Am 1. August 2019 vorhandene Beamtinnen 
und Beamte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen oder mit der Befä-
higung für das Lehramt an Grundschulen, denen 
ein Beförderungsamt verliehen worden ist, sind 
entsprechend der in Artikel 1 Nummer 2 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 24. Juni 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 188) geregelten Anhebung 
der Ämter mit Wirkung vom 1. August 2019 in 
ein neues Amt übergeleitet, wenn die Schüler-
zahl, die für die besoldungsrechtliche Bewer-
tung des bisherigen Amtes maßgeblich ist, auch 
zu diesem Zeitpunkt noch besteht.

(6) Am 1. August 2020 vorhandene Beamtin-
nen und Beamte mit der Befähigung für das 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder mit 
der Befähigung für das Lehramt an Grundschu-
len, denen ein Beförderungsamt verliehen wor-
den ist, sind entsprechend der in Artikel 3 Num-
mer 4 des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 188) geregelten Anhebung der Äm-
ter mit Wirkung vom 1. August 2020 in ein 
neues Amt übergeleitet, wenn die Schülerzahl, 
die für die besoldungsrechtliche Bewertung des 
bisherigen Amtes maßgeblich ist, auch zu die-
sem Zeitpunkt noch besteht.“

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Vorbemerkung Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„3.  Ämter der Lehrkräfte in der Schulauf-
sicht und Schulverwaltung sowie in Ein-
richtungen der Lehrkräfteaus- und Lehr-
kräftefortbildung

Die Ämter für Lehrkräfte einschließlich 
der Beförderungsämter dürfen nach Maß-
gabe des Haushaltsplans auch in der 
Schulaufsicht und Schulverwaltung so-
wie in Einrichtungen der Lehrkräfteaus- 
und Lehrkräftefortbildung verwendet 
werden.“

b) Die Besoldungsgruppen A 12 bis A 15 wer-
den wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 12

Amtsanwältin oder Amtsanwalt1)

Amtsrätin oder Amtsrat

Kriminalhauptkommissarin oder Kriminal-
hauptkommissar2)

Polizeihauptkommissarin oder Polizeihaupt-
kommissar2)

Rechnungsrätin oder Rechnungsrat

– als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof

Lehrkraft

– an allgemeinbildenden Schulen mit der 
Befähigung für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen -3)

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen -3)

Berufsschullehrkraft3)

Fußnoten:
1) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Justiz im Laufbahnzweig 
Amtsanwaltsdienst.

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11.
3) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

der Fachrichtung Bildung.

Besoldungsgruppe A 13

Akademische Rätin oder Akademischer Rat

– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Mitarbeiter an einer 
Hochschule -

Ärztin oder Arzt1)

Berufsschuloberlehrerin oder Berufsschul- 
oberlehrer -2)

Erste Kriminalhauptkommissarin oder Erster 
Kriminalhauptkommissar13)

1) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20
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Erste Polizeihauptkommissarin oder Erster 
Polizeihauptkommissar13)

Fachschuloberlehrerin oder Fachschulober-
lehrer -2)

Konrektorin oder Konrektor

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Grundschule mit 
mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern –

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Grundschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern -4)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule mit bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern -3) 4)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern -3) 4) 5) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern in der Se-
kundarstufe I -3) 4) 19)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern in der Primar-
stufe -3) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 
bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in 
der Primarstufe -3) 4) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner organisatorischen Verbindung mit 
mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 
in der Primarstufe -3) 5) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einem Förderzentrum verbunde-
nen Gemeinschaftsschule mit bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern im Förderzent-
rumsbereich -4) 6) 7)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen ab 240 bis zu 360 Schü-
lerinnen und Schülern in der Sekundar-
stufe I -3)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen ab 240 bis zu 360 Schü-
lerinnen und Schülern in der Sekundar-
stufe I -4) 6) 8)

Konservatorin oder Konservator

Kustodin oder Kustos

Lehrkraft im Justizvollzugsdienst9)

Oberamtsanwältin oder Oberamtsanwalt10)

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat11) 12) 13)

Oberrechnungsrätin oder Oberrechnungsrat13)

– als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof –

Polizeischuloberlehrkraft8)

Rätin oder Rat14)

Realschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Realschulen -15)

Sekundarschullehrkraft mit dem Schwer-
punkt Sekundarstufe I

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt 
Sekundarstufe I -15) 18)

Gemeinschaftsschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gemeinschaftsschulen -15) 18)

Rektorin oder Rektor

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule 
mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern –

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule 
mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern -4)

Förderzentrumslehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik -15)

Sonderschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Sonderschulen -15)

Studienrätin oder Studienrat

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien oder an berufsbildenden 
Schulen -16)

– mit der Befähigung für das Sekundar-
schullehramt mit zwei Fächern auf dem 
Niveau der Sekundarstufen I und II -16)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Grundschulen im Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein (IQSH) -3) 4) 17)

Studienrätin oder Studienrat an einer Fach-
hochschule

Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor

– einer Grundschule mit mehr als 540 
Schülerinnen und Schülern -
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Fußnoten:
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
2) Nur bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen 

nach Maßgabe der LVO-Bildung vom 19. Juli 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 574); das Amt ge-
hört der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt an.

3) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen.

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
5) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 

des Schulgesetzes (SchulG).
6) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Sonderschulen oder für das Lehramt 
für Sonderpädagogik.

7) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden 
die Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf im 
Förderzentrum und die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler in integrativen Maßnahmen an 
Grundschulen und allgemeinbildenden weiter-
führenden Schulen zugrunde gelegt.

8) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Realschulen, an Gemeinschaftsschulen 
oder für Sekundarschullehrkräfte mit dem 
Schwerpunkt Sekundarstufe I.

9) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und 
Beamte in Justizvollzugseinrichtungen, Psychi-
atrischen Krankenhäuser und Entziehungsan-
stalten nach § 51 SHBesG.

10) Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines 
Amtsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft, die 
sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 
abheben, können nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 20% der Stellen für 
Oberamtsanwältinnen und Oberamtsanwälte 
mit einer Amtszulage nach Anlage 8 ausge-
stattet werden.

11) Für Beamtinnen und Beamte mit dem ersten 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in den 
Fachrichtungen Feuerwehr und Technische 
Dienste können für Funktionen, die sich von 
denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, 
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis 
zu 20% der für technische Beamtinnen und 
Beamte ausgebrachten Stellen der Besol-
dungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach 
Anlage 8 ausgestattet werden.

12) Für Beamtinnen und Beamte als Rechtspflege-
rinnen oder Rechtspfleger können für diese 
Funktionen bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, die sich von denen der Besoldungs-
gruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 20% der für Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger ausgebrachten 
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer 
Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet wer-
den.

13) Für Beamtinnen und Beamte mit dem ersten 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der nicht 
in den Fußnoten 10 bis 12 genannten Fach-
richtungen, Laufbahnzweige und Funktionen 
können für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung bis zu 10% der 
ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe 
A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 8 
ausgestattet werden. Stellenbruchteile, die 
sich bei Anwendung der Obergrenzenregelung 
ergeben, dürfen von 0,5 an aufgerundet wer-
den. Werden in der Laufbahngruppe 2 mit dem 
ersten Einstiegsamt höchstens vier Planstellen 

mit der Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen, 
darf eine Planstelle ebenfalls mit der Amtszu-
lage nach Anlage 8 ausgestattet werden, 
wenn nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung Funktionen wahrgenommen werden, die 
sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 
abheben.

14) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2.
15) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung.
16) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung.
17) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Grundschulen.
18) Mit zwei Fächern auf dem Niveau der Sekun-

darstufe I oder mit einem Fach auf dem Niveau 
der Sekundarstufe I und einem Fach auf dem 
Niveau der Sekundarstufe I und II.

19) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordi-
natoren beträgt bei mehr als 360 bis zu 540 
Schülerinnen und Schülern 2.

Besoldungsgruppe A 14

Akademische Oberrätin oder Akademischer 
Oberrat

– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –

Ärztin oder Arzt1)

Chefärztin oder Chefarzt2)

Oberärztin oder Oberarzt3)

Oberkonservatorin oder Oberkonservator

Oberkustodin oder Oberkustos

Oberrätin oder Oberrat

Konrektorin oder Konrektor

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule mit bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern -4) 5)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern -11)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern -4) 5) 6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerin-
nen und Schülern -7) 11) 14)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern -5) 7) 13)
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– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerin-
nen und Schülern -5) 6) 7) 13)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit mehr als 540 
Schülerinnen und Schülern in der Primar-
stufe -11) 14)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülerinnen und Schülern in der Se-
kundarstufe I -4) 5) 8)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen mit mehr als 540 Schüle-
rinnen und Schülern in der Sekundar- 
stufe I -9) 11)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen mit mehr als 540 Schüle-
rinnen und Schülern in der Sekundar- 
stufe I -4) 5) 6) 9)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einem Förderzentrum verbunde-
nen Gemeinschaftsschule mit mehr als 
180 Schülerinnen und Schülern im För-
derzentrumsbereich -5) 10)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner organisatorischen Verbindung mit 
mehr als 180 Schülerinnen und Schülern 
im Förderzentrumsbereich -5) 7) 10)

Oberstudienrätin oder Oberstudienrat

– an einer Fachhochschule –

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien oder an berufsbildenden 
Schulen –

– mit der Befähigung für das Sekundar-
schullehramt mit zwei Fächern auf dem 
Niveau der Sekundarstufen I und II –

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Gemeinschaftsschulen im 
IQSH -4)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Sonderpädagogik im IQSH -5)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen ab 240 bis zu 540 Schü-
lerinnen und Schülern in der Sekundar-
stufe I -6) 8) 15)

Polizeischulkonrektorin oder Polizeischulkon-
rektor

Rektorin oder Rektor

– im Justizvollzugsdienst -12)

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule 
mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern –

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü-
lern -6)

– als Leiterin oder Leiter einer Gemein-
schaftsschule mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -11)

– als Leiterin oder Leiter einer Gemein-
schaftsschule bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern -4) 5) 6)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-
rinnen und Schülern -7) 11) 14)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-
rinnen und Schülern -5) 6) 7) 13)

Sonderschulkonrektorin oder Sonderschul-
konrektor oder

Förderzentrumskonrektorin oder Förderzent-
rumskonrektor

– als die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis 
zu 180 Schülerinnen und Schülern; für 
Schülerinnen und Schüler mit sonstigen 
Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis 
zu 120 Schülerinnen und Schülern -10)

– als die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen mit mehr als 180 
Schülerinnen und Schülern; für Schülerin-
nen und Schüler mit sonstigen Förder-
schwerpunkten mit mehr als 120 Schüle-
rinnen und Schülern -6) 10)

– als die ständige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums mit Heim -6)

Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor 
oder

Förderzentrumsrektorin oder Förderzent-
rumsrektor

– eines Förderzentrums mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen mit bis zu 90 Schüle-
rinnen und Schülern; für Schülerinnen 
und Schüler mit sonstigen Förderschwer-
punkten mit bis zu 60 Schülerinnen und 
Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis 
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zu 180 Schülerinnen und Schülern; für 
Schülerinnen und Schüler mit sonstigen 
Förderschwerpunkten mit mehr als 60 bis 
zu 120 Schülerinnen und Schülern -6) 10)

Zweite Sonderschulkonrektorin oder Zweiter 
Sonderschulkonrektor oder

Zweite Förderzentrumskonrektorin oder 
Zweiter Förderzentrumskonrektor

– als Koordinatorin oder Koordinator für den 
Krankenhausunterricht in einem Kreis 
oder einer kreisfreien Stadt, wenn mehr 
als fünf Stellen zu koordinieren sind –

– eines Förderzentrums mit Heim und mit 
mehr als 90 Schülerinnen und Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Schwer-
punkt Sehen mit mehr als 150 Schülerin-
nen und Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen mit mehr als 270 
Schülerinnen und Schülern; für Schülerin-
nen und Schüler mit sonstigen Förder-
schwerpunkten mit mehr als 180 Schüle-
rinnen und Schülern -10)

– am Landesförderzentrum Hören zur Koor-
dinierung schulfachlicher Aufgaben –

Fußnoten:
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 

oder A 16.
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Realschulen, an Gemeinschaftsschulen 
oder für Sekundarschullehrkräfte mit dem 
Schwerpunkt Sekundarstufe I.

5) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Sonderschulen oder für das Lehramt 
für Sonderpädagogik.

6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
7) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 

SchulG.
8) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordi-

natoren beträgt bei mehr als 360 bis zu 540 
Schülerinnen und Schülern 2.

9) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordi-
natoren beträgt bei mehr als 540 bis zu 670 
Schülerinnen und Schülern 3 und ab 670 
Schülerinnen und Schülern 4.

10) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden 
die Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf im 
Förderzentrum und die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler in integrativen Maßnahmen an 
Grundschulen und allgemein bildenden weiter-
führenden Schulen zugrunde gelegt. Dabei gilt 
als Mindestschülerzahl die Schülerzahl des 
Schuljahres 2007/2008. Sind nach diesem 
Zeitpunkt Förderzentren zusammengelegt wor-
den, soll nach dem Günstigkeitsprinzip die Ge-
samtschülerzahl der Ursprungsschulen zu-
grunde gelegt werden.

11) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen.

12) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und 
Beamte in Justizvollzugseinrichtungen, Psychi-
atrischen Krankenhäuser und Entziehungsan-
stalten nach § 51 SHBesG.

13) Die Einstufung der Leitungsfunktionen des je-
weils verbundenen Förderzentrums darf nicht 
unterschritten werden.

14) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grundschulen.

15) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien oder an berufsbildenden 
Schulen oder für Lehrkräfte mit der Befähi-
gung für das Sekundarschullehramt mit zwei 
Fächern auf dem Niveau der Sekundarstufen I 
und II.

Besoldungsgruppe A 15

Akademische Direktorin oder Akademischer 
Direktor

– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –

Chefärztin oder Chefarzt1)

Direktorin oder Direktor

Hauptkonservatorin oder Hauptkonservator

Hauptkustodin oder Hauptkustos

Oberärztin oder Oberarzt2)

Polizeischulrektorin oder Polizeischulrektor

Regierungsschuldirektorin oder Regierungs-
schuldirektor

– als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter oder als Beamtin oder Be-
amter im Schulverwaltungsdienst der zu-
ständigen obersten Landesbehörde -

Rektorin oder Rektor

– als Leiterin oder Leiter einer Gemein-
schaftsschule mit mehr als 360 Schüle-
rinnen und Schülern -3) 4)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern -4) 5) 11) 12)

Schulrätin oder Schulrat

– als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter unterhalb der Landesebene -6)

Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor 
oder

Förderzentrumsrektorin oder Förderzent-
rumsrektor

– eines Förderzentrums mit Förderschwer-
punkt Lernen mit mehr als 180 Schülerin-
nen und Schülern; für Schülerinnen und 
Schüler mit sonstigen Förderschwerpunk-
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ten mit mehr als 120 Schülerinnen und 
Schülern -7)

– eines Förderzentrums mit Heim

Studiendirektorin oder Studiendirektor

– an einer Fachhochschule –

– an einer Hochschule –

– als Leiterin oder Leiter einer berufsbilden-
den Schule mit bis zu 80 Schülerinnen 
und Schülern -8)

– als Leiterin oder Leiter einer berufsbilden-
den Schule mit mehr als 80 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern -6) 8)

– als Leiterin oder Leiter eines nicht voll 
ausgebauten Gymnasiums -6)

– als Leiterin oder Leiter eines voll ausge-
bauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schü-
lerinnen und Schülern -6)

– als Leiterin oder Leiter einer Gemein-
schaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe 
mit bis zu 1.000 Schülerinnen und Schü-
lern -6) 9)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-
rinnen und Schülern -5) 6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer berufsbildenden 
Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schü-
lerinnen und Schülern -8)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer berufsbildenden 
Schule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern -6) 8)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter eines Gymnasiums im 
Aufbau mit

– mehr als 540 Schülerinnen und Schü-
lern, wenn die oberste Jahrgangsstufe 
fehlt, 6)

– mehr als 670 Schülerinnen und Schü-
lern, wenn die zwei oberen Jahrgangs-
stufen fehlen, 6)

– mehr als 800 Schülerinnen und Schü-
lern, wenn die drei oberen Jahrgangs-
stufen fehlen, 6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter eines nicht voll ausgebau-
ten Gymnasiums –

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter eines voll ausgebauten 
Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter eines voll ausgebauten 
Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerin-
nen und Schülern -6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis 
zu 1.000 Schülerinnen und Schülern -9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschafts-
schule ohne gymnasiale Oberstufe mit 
mehr als 1.000 Schülerinnen und Schü-
lern -6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern -6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern -5) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerin-
nen und Schülern -5) 6) 9)

– als zweite stellvertretende Leiterin oder 
zweiter stellvertretender Leiter an einem 
Regionalen Berufsbildungszentrum -6) 9)

– als Koordinatorin oder Koordinator für 
schulfachliche Aufgaben an Gemein-
schaftsschulen mit mehr als 540 Schüle-
rinnen und Schülern in der Sekundar- 
stufe I -9) 13)

– als Koordinatorin oder Koordinator an ei-
ner mit einer gymnasialen Oberstufe ver-
bundenen Gemeinschaftsschule -9)

– als Koordinatorin oder Koordinator schul-
fachlicher Aufgaben -10)

– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes 
Grundschulen im IQSH -11)

– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes 
Gemeinschaftsschulen im IQSH -12)

– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes 
Sonderpädagogik im IQSH -4)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Gymnasien im IQSH -9)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Landesseminar Berufliche Bildung im 
IQSH -9)

Fußnoten:
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14 

oder A 16.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
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3) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen, an Real-
schulen, an Gemeinschaftsschulen oder für 
Sekundarschullehrkräfte mit dem Schwer-
punkt Sekundarstufe I.

4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Sonderschulen oder für das Lehramt 
für Sonderpädagogik.

5) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 
SchulG.

6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
7) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden 

die Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf im 
Förderzentrum und die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler in integrativen Maßnahmen an 
Grundschulen und allgemeinbildenden weiter-
führenden Schulen zugrunde gelegt. Dabei gilt 
als Mindestschülerzahl die Schülerzahl des 
Schuljahres 2007/2008. Sind nach diesem 
Zeitpunkt Förderzentren zusammengelegt wor-
den, soll nach dem Günstigkeitsprinzip die Ge-
samtschülerzahl der Ursprungsschulen zu-
grunde gelegt werden.

8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 
Unterrichtsteilnehmerinnen oder Unterrichts-
teilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer.

9) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien oder an berufsbildenden 
Schulen oder für Lehrkräfte mit der Befähi-
gung für das Sekundarschullehramt mit zwei 
Fächern auf dem Niveau der Sekundarstufen I 
und II.

10) Höchstens 30% der Gesamtzahl der planmä-
ßigen Beamtinnen und Beamten mit der Befä-
higung für das Lehramt an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen oder für Lehrkräfte 
mit der Befähigung für das Sekundarschullehr-
amt mit zwei Fächern auf dem Niveau der Se-
kundarstufen I und II.

11) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grundschulen oder an Grund- und 
Hauptschulen.

12) Die Einstufung der Leitungsfunktionen des je-
weils verbundenen Förderzentrums darf nicht 
unterschritten werden.

13) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordi-
natoren beträgt bei mehr als 540 bis zu 670 
Schülerinnen und Schülern 3 und ab 670 
Schülerinnen und Schülern 4.“

c) Der Anhang zu den Besoldungsgruppen A 
und B wird wie folgt geändert:

aa) Die Besoldungsgruppe A 12 wird gestri-
chen.

bb) Die Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 
werden wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 13

Polizeischulhauptlehrerin oder Polizei-
schulhauptlehrer

Besoldungsgruppe A 14

Kanzlerin oder Kanzler an einer Fach-
hochschule, soweit nicht in einer anderen 
Besoldungsgruppe

Kanzlerin oder Kanzler der Universität 
Flensburg

Kanzlerin oder Kanzler der Musikhoch-
schule Lübeck

Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen 
Hochschule mit einer Messzahl bis 1.000

Besoldungsgruppe A 15

Kanzlerin oder Kanzler der Fachhoch-
schulen Flensburg und Lübeck

Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen 
Hochschule mit einer Messzahl von 
1.001 bis 2.000

Besoldungsgruppe A 16

Direktorin oder Direktor einer Ingenieur-
schule

Kanzlerin oder Kanzler der Medizinischen 
Universität zu Lübeck

Kanzlerin oder Kanzler der Fachhoch-
schule Kiel

Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen 
Hochschule mit einer Messzahl von 
2.001 bis 4.000

Oberseefahrtschuldirektorin oder Ober-
seefahrtschuldirektor

Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor 
des Zweckverbandes Verband Kieler Um-
land, soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe B 2“

3. Anlage 8 wird wie folgt geändert:

a) Besoldungsgruppe A 12 und die dazu ausge-
brachten Angaben werden gestrichen.

b) Bei der Besoldungsgruppe A 15 werden die 
Angaben „Fußnote 9“ und „206,51“ gestri-
chen.

Artikel 2 
Änderung des Besoldungsgesetzes  

Schleswig-Holstein2)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 120), wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage 1 wird die Besoldungsgruppe  
A 16 wie folgt geändert:

a) Der Angabe „Ministerialrätin oder Ministerialrat 

– bei einer obersten Landesbehörde-²)“ wird 
der Fußnotenhinweis „8)“ angefügt.

b) Es wird folgende neue Fußnote 8 angefügt:
„8) Für herausgehobene Leitungsfunktionen, die 

sich von der Besoldungsgruppe A 16 abheben, 
können nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung bis zu 10 % der für Ministerialrätinnen 
und Ministerialräte ausgebrachten Stellen der 
Besoldungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage 

2) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20
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nach Anlage 8 ausgestattet werden. Stellen-
bruchteile, die sich bei Anwendung der Ober-
grenzenregelung ergeben, dürfen von 0,5 an 
aufgerundet werden.“

2. Anlage 8 wird wie folgt geändert:

In der Übersicht „Besoldungsordnung A“ wird 
nach den Angaben zur Besoldungsgruppe A 15 
folgende Zeile eingefügt:

„A 16   8  230,99“

Artikel 3 
Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-

Holstein zum Schuljahr 2020/20213)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes, 
wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Überschrift 
zu § 47 folgende Überschrift eingefügt: „§ 47a 
Aufwachsende Strukturzulage“.

2. Es wird folgender § 47a eingefügt:

„§ 47a 
Aufwachsende Strukturzulage

(1) Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grundschulen oder dem Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen erhalten ergänzend zu 
ihrem Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 12 
eine jährlich aufwachsende monatliche Struk-
turzulage in folgender Staffelung

1. ab dem 1. August 2020 in Höhe von  
80,00 Euro,

2. ab dem 1. August 2021 in Höhe von  
160,00 Euro,

3. ab dem 1. August 2022 in Höhe von  
240,00 Euro,

4. ab dem 1. August 2023 in Höhe von 
 320,00 Euro und

5. ab dem 1. August 2024 bis zum 31. Juli 
2025 in Höhe von 400,00 Euro.

Die aufwachsende Strukturzulage ist ruhege-
haltfähig, sofern sie dem Grunde nach zwei 
Jahre bezogen worden ist und kein Anspruch 
auf eine Versorgung aus der Besoldungsgruppe 
A 13 besteht. Sie ist in Höhe der zuletzt zuge-
standenen Zulage ruhegehaltfähig.

(2) Die Strukturzulage entfällt mit der Übertra-
gung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 13.“

3. In § 79 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Am 1. August 2025 vorhandene Lehrkräfte, 
denen am 31. Juli 2025 ein erstes Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 in Besoldungsgruppe  
A 12 mit der Amtsbezeichnung „Lehrkraft“ ver-

liehen war, sind entsprechend der in Artikel 4 
des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 188) geregelten Anhebung des Einstiegsam-
tes mit Wirkung vom 1. August 2025 in das 
neue Einstiegsamt A 13 übergeleitet.“

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Die Besoldungsgruppen A 13 bis A 15 werden 
wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 13

Akademische Rätin oder Akademischer Rat

– als wissenschaftliche oder künstlerische Mit-
arbeiterin oder als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –

Ärztin oder Arzt1)

Berufsschuloberlehrerin oder Berufsschulober-
lehrer -2)

Erste Kriminalhauptkommissarin oder Erster Kri-
minalhauptkommissar13)

Erste Polizeihauptkommissarin oder Erster Poli-
zeihauptkommissar13)

Fachschuloberlehrerin oder Fachschuloberlehrer -2)

Konrektorin oder Konrektor

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Grundschule mit mehr als 
80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern -4)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einer Grundschule verbundenen Gemein-
schaftsschule mit bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern in der Primarstufe -3) 4) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
organisatorischen Verbindung mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern in der Pri-
marstufe -3) 4) 5) 17)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einem Förderzentrum verbundenen Ge-
meinschaftsschule mit bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern im Förderzentrumsbe- 
reich -4) 6) 7)

– als Koordinatorin oder Koordinator für schul-
fachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschu-
len ab 240 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern in der Sekundarstufe I -3) 4) 6) 8)

Konservatorin oder Konservator

Kustodin oder Kustos

Lehrkraft im Justizvollzugsdienst9)

Oberamtsanwältin oder Oberamtsanwalt10)

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat11) 12) 13)

Oberrechnungsrätin oder Oberrechnungsrat13)

– als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter 
beim Landesrechnungshof -

3) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20



196 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 4. Juli 2019 Nr. 10

Polizeischuloberlehrkraft8)

Rätin oder Rat14)

Realschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an Real-
schulen -15)

Sekundarschullehrkraft mit dem Schwerpunkt 
Sekundarstufe I

– mit der Befähigung für das Lehramt an Se-
kundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekun-
darstufe I -15) 18)

Gemeinschaftsschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an Ge-
meinschaftsschulen -15) 18)

Rektorin oder Rektor

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit 
bis zu 80 Schülerinnen und Schülern -4)

Förderzentrumslehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt für Son-
derpädagogik -15)

Sonderschullehrkraft

– mit der Befähigung für das Lehramt an Son-
derschulen -15)

Studienrätin oder Studienrat

– mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen -16)

– mit der Befähigung für das Sekundarschul-
lehramt mit zwei Fächern auf dem Niveau 
der Sekundarstufen I und II -16)

Studienrätin oder Studienrat an einer Fachhoch-
schule

Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor

– einer Grundschule mit mehr als 540 Schüle-
rinnen und Schülern -4)

Fußnoten:
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
2) Nur bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen 

nach Maßgabe der LVO-Bildung vom 19. Juli 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 574); das Amt ge-
hört der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt an.

3) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen.

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
5) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 

des Schulgesetzes (SchulG).
6) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Sonderschulen oder für das Lehramt 
für Sonderpädagogik.

7) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden 
die Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf im 
Förderzentrum und die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler in integrativen Maßnahmen an 
Grundschulen und allgemeinbildenden weiter-
führenden Schulen zugrunde gelegt.

8) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Realschulen, an Gemeinschaftsschulen 
oder für Sekundarschullehrkräfte mit dem 
Schwerpunkt Sekundarstufe I.

9) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und 
Beamte in Justizvollzugseinrichtungen, Psychi-
atrischen Krankenhäuser und Entziehungsan-
stalten nach § 51 SHBesG.

10) Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines 
Amtsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft, die 
sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 
abheben, können nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 20% der Stellen für 
Oberamtsanwältinnen und Oberamtsanwälte 
mit einer Amtszulage nach Anlage 8 ausge-
stattet werden.

11) Für Beamtinnen und Beamte mit dem ersten 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in den 
Fachrichtungen Feuerwehr und Technische 
Dienste können für Funktionen, die sich von 
denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, 
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis 
zu 20% der für technische Beamtinnen und 
Beamte ausgebrachten Stellen der Besol-
dungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach 
Anlage 8 ausgestattet werden.

12) Für Beamtinnen und Beamte als Rechtspflege-
rinnen oder Rechtspfleger können für diese 
Funktionen bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, die sich von denen der Besoldungs-
gruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 20% der für Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger ausgebrachten 
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer 
Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet wer-
den.

13) Für Beamtinnen und Beamte mit dem ersten 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der nicht 
in den Fußnoten 10 bis 12 genannten Fach-
richtungen, Laufbahnzweige und Funktionen 
können für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung bis zu 10% der 
ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe 
A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 8 
ausgestattet werden. Stellenbruchteile, die 
sich bei Anwendung der Obergrenzenregelung 
ergeben, dürfen von 0,5 an aufgerundet wer-
den. Werden in der Laufbahngruppe 2 mit dem 
ersten Einstiegsamt höchstens vier Planstellen 
mit der Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen, 
darf eine Planstelle ebenfalls mit der Amtszu-
lage nach Anlage 8 ausgestattet werden, 
wenn nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung Funktionen wahrgenommen werden, die 
sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 
abheben.

14) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2.
15) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung.
16) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

in der Fachrichtung Bildung.
17) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Grundschulen.
18) Mit zwei Fächern auf dem Niveau der Sekun-

darstufe I oder mit einem Fach auf dem Niveau 
der Sekundarstufe I und einem Fach auf dem 
Niveau der Sekundarstufe I und II.
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Besoldungsgruppe A 14

Akademische Oberrätin oder Akademischer 
Oberrat

– als wissenschaftliche oder künstlerische Mit-
arbeiterin oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –

Ärztin oder Arzt1)

Chefärztin oder Chefarzt2)

Oberärztin oder Oberarzt3)

Oberkonservatorin oder Oberkonservator

Oberkustodin oder Oberkustos

Oberrätin oder Oberrat

Konrektorin oder Konrektor

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Grundschule mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern –

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Gemeinschaftsschule mit 
bis zu 360 Schülerinnen und Schülern -4) 5)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Gemeinschaftsschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern -4) 
5) 6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer organisatorischen Verbin-
dung mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-
lern -5) 7) 11) 13) 14)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer organisatorischen Verbin-
dung mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -5) 6) 7) 11) 13) 14)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einer Grundschule verbundenen Gemein-
schaftsschule mit mehr als 360 bis zu 540 
Schülerinnen und Schülern in der Primar- 
stufe -11) 14)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einer Grundschule verbundenen Gemein-
schaftsschule mit mehr als 540 Schülerinnen 
und Schülern in der Primarstufe -6) 11) 14)

– als Koordinatorin oder Koordinator für schul-
fachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschu-
len mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen 
und Schülern in der Sekundarstufe I -4) 5) 8)

– als Koordinatorin oder Koordinator für schul-
fachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschu-
len mit mehr als 540 Schülerinnen und Schü-
lern in der Sekundarstufe I -4) 5) 6) 9)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einem Förderzentrum verbundenen Ge-
meinschaftsschule mit mehr als 180 Schüle-

rinnen und Schülern im Förderzentrumsbe-
reich -5) 10)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
organisatorischen Verbindung mit mehr als 
180 Schülerinnen und Schülern im Förder-
zentrumsbereich -5) 7) 10)

Oberstudienrätin oder Oberstudienrat

– an einer Fachhochschule –

– mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen –

– mit der Befähigung für das Sekundarschul-
lehramt mit zwei Fächern auf dem Niveau 
der Sekundarstufen I und II –

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Grundschulen im Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) -11) 14)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im Sach-
gebiet Gemeinschaftsschulen im IQSH -4)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Sonderpädagogik im IQSH -5)

– als Koordinatorin oder Koordinator für schul-
fachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschu-
len ab 240 bis zu 540 Schülerinnen und 
Schülern in der Sekundarstufe I -6) 8) 15)

Polizeischulkonrektorin oder Polizeischulkonrek-
tor

Rektorin oder Rektor

– im Justizvollzugsdienst -12)

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit 
mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und 
Schülern –

– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern -6)

– als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschafts-
schule bis zu 360 Schülerinnen und Schü- 
lern -4) 5) 6)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -5) 6) 7) 11) 13) 14)

Sonderschulkonrektorin oder Sonderschulkon-
rektor oder

Förderzentrumskonrektorin oder Förderzent-
rumskonrektor

– als die ständige Vertreterin oder der ständige 
Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines 
Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern; für Schülerinnen und 
Schüler mit sonstigen Förderschwerpunkten 
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mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und 
Schülern -10)

– als die ständige Vertreterin oder der ständige 
Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines 
Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen mit mehr als 180 Schülerinnen und 
Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit 
sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 
120 Schülerinnen und Schülern -6) 10)

– als die ständige Vertreterin oder der ständige 
Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines 
Förderzentrums mit Heim -6)

Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor oder

Förderzentrumsrektorin oder Förderzentrums-
rektor

– eines Förderzentrums mit dem Förderschwer-
punkt Lernen mit bis zu 90 Schülerinnen und 
Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit 
sonstigen Förderschwerpunkten mit bis zu 
60 Schülerinnen und Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Förderschwer-
punkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern; für Schülerinnen 
und Schüler mit sonstigen Förderschwer-
punkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schüle-
rinnen und Schülern -6) 10)

Zweite Sonderschulkonrektorin oder Zweiter 
Sonderschulkonrektor oder

Zweite Förderzentrumskonrektorin oder Zweiter 
Förderzentrumskonrektor

– als Koordinatorin oder Koordinator für den 
Krankenhausunterricht in einem Kreis oder 
einer kreisfreien Stadt, wenn mehr als fünf 
Stellen zu koordinieren sind –

– eines Förderzentrums mit Heim und mit mehr 
als 90 Schülerinnen und Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Schwerpunkt 
Sehen mit mehr als 150 Schülerinnen und 
Schülern -10)

– eines Förderzentrums mit dem Förderschwer-
punkt Lernen mit mehr als 270 Schülerinnen 
und Schülern; für Schülerinnen und Schüler 
mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 180 Schülerinnen und Schülern -10)

– am Landesförderzentrum Hören zur Koordi-
nierung schulfachlicher Aufgaben -

Fußnoten:
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 

oder A 16.
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 

an Grund- und Hauptschulen, an Realschulen, an 
Gemeinschaftsschulen oder für Sekundarschul-
lehrkräfte mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I.

5) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Sonderschulen oder für das Lehramt für Son-
derpädagogik.

6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
7) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 

SchulG.
8) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordina-

toren beträgt bei mehr als 360 bis zu 540 Schüle-
rinnen und Schülern 2.

9) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordina-
toren beträgt bei mehr als 540 bis zu 670 Schüle-
rinnen und Schülern 3 und ab 670 Schülerinnen 
und Schülern 4.

10) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die 
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem son-
derpädagogischen Förderbedarf im Förderzentrum 
und die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in in-
tegrativen Maßnahmen an Grundschulen und all-
gemein bildenden weiterführenden Schulen zu-
grunde gelegt. Dabei gilt als Mindestschülerzahl 
die Schülerzahl des Schuljahres 2007/2008. Sind 
nach diesem Zeitpunkt Förderzentren zusammen-
gelegt worden, soll nach dem Günstigkeitsprinzip 
die Gesamtschülerzahl der Ursprungsschulen zu-
grunde gelegt werden.

11) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen.

12) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und Be-
amte in Justizvollzugseinrichtungen, Psychiat-
rischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten 
nach § 51 SHBesG.

13) Die Einstufung der Leitungsfunktionen des jeweils 
verbundenen Förderzentrums darf nicht unter-
schritten werden.

14) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Grundschulen.

15) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Gymnasien oder an berufsbildenden Schulen 
oder für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Se-
kundarschullehramt mit zwei Fächern auf dem Ni-
veau der Sekundarstufen I und II.

Besoldungsgruppe A 15

Akademische Direktorin oder Akademischer Di-
rektor

– als wissenschaftliche oder künstlerische Mit-
arbeiterin oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –

Chefärztin oder Chefarzt1)

Direktorin oder Direktor

Hauptkonservatorin oder Hauptkonservator

Hauptkustodin oder Hauptkustos

Oberärztin oder Oberarzt2)

Polizeischulrektorin oder Polizeischulrektor

Regierungsschuldirektorin oder Regierungs-
schuldirektor

– als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter oder als Beamtin oder Beam-
ter im Schulverwaltungsdienst der zuständi-
gen obersten Landesbehörde –

Rektorin oder Rektor
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– als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern –

– als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschafts-
schule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -3) 4)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit mehr als 360 Schüle-
rinnen und Schülern -4) 5) 11) 12)

Schulrätin oder Schulrat

– als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter unterhalb der Landesebene -6)

Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor 
oder

Förderzentrumsrektorin oder Förderzentrums-
rektor

– eines Förderzentrums mit Förderschwerpunkt 
Lernen mit mehr als 180 Schülerinnen und 
Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit 
sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 
120 Schülerinnen und Schülern -7)

– eines Förderzentrums mit Heim

Studiendirektorin oder Studiendirektor

– an einer Fachhochschule –

– an einer Hochschule –

– als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden 
Schule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schü-
lern -8)

– als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden 
Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -6) 8)

– als Leiterin oder Leiter eines nicht voll ausge-
bauten Gymnasiums -6)

– als Leiterin oder Leiter eines voll ausgebau-
ten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -6)

– als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschafts-
schule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 
1.000 Schülerinnen und Schülern -6) 9)

– als Leiterin oder Leiter einer organisatori-
schen Verbindung mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -5) 6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer berufsbildenden Schule 
mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern -8)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer berufsbildenden Schule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü- 
lern -6) 8)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter eines Gymnasiums im Aufbau 
mit

– mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 6)

– mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen 
fehlen, 6)

– mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die drei oberen Jahrgangsstufen 
fehlen, 6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter eines nicht voll ausgebauten 
Gymnasiums –

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter eines voll ausgebauten Gymna-
siums mit bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter eines voll ausgebauten Gymna-
siums mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -6)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1.000 
Schülerinnen und Schülern -9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
ohne gymnasiale Oberstufe mit mehr als 
1.000 Schülerinnen und Schülern -6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer Gemeinschaftsschule mit 
gymnasialer Oberstufe mit mehr als 360 
Schülerinnen und Schülern -6) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer organisatorischen Verbin-
dung mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-
lern -5) 9)

– als stellvertretende Leiterin oder stellvertre-
tender Leiter einer organisatorischen Verbin-
dung mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -5) 6) 9)

– als zweite stellvertretende Leiterin oder zwei-
ter stellvertretender Leiter an einem Regiona-
len Berufsbildungszentrum -6) 9)

– als Koordinatorin oder Koordinator für schul-
fachliche Aufgaben an Gemeinschaftsschu-
len mit mehr als 540 Schülerinnen und Schü-
lern in der Sekundarstufe I -9) 13)

– als Koordinatorin oder Koordinator an einer 
mit einer gymnasialen Oberstufe verbunde-
nen Gemeinschaftsschule -9)

– als Koordinatorin oder Koordinator schulfach-
licher Aufgaben -10)

– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes 
Grundschulen im IQSH -11)
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– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Ge-
meinschaftsschulen im IQSH -12)

– als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes 
Sonderpädagogik im IQSH -4)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im 
Sachgebiet Gymnasien im IQSH -9)

– als Studienleiterin oder Studienleiter im Lan-
desseminar Berufliche Bildung im IQSH -9)

Fußnoten:
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14 

oder A 16.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
3) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 

an Grund- und Hauptschulen, an Realschulen, an 
Gemeinschaftsschulen oder für Sekundarschul-
lehrkräfte mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I.

4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Sonderschulen oder für das Lehramt für Son-
derpädagogik.

5) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 
SchulG.

6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
7) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die 

Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem son-
derpädagogischen Förderbedarf im Förderzentrum 
und die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in in-
tegrativen Maßnahmen an Grundschulen und all-
gemeinbildenden weiterführenden Schulen zu-
grunde gelegt. Dabei gilt als Mindestschülerzahl 
die Schülerzahl des Schuljahres 2007/2008. Sind 
nach diesem Zeitpunkt Förderzentren zusammen-
gelegt worden, soll nach dem Günstigkeitsprinzip 
die Gesamtschülerzahl der Ursprungsschulen zu-
grunde gelegt werden.

8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Un-
terrichtsteilnehmerinnen oder Unterrichtsteilneh-
mer mit Teilzeitunterricht als einer.

9) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Gymnasien oder an berufsbildenden Schulen 
oder für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Se-
kundarschullehramt mit zwei Fächern auf dem Ni-
veau der Sekundarstufen I und II.

10) Höchstens 30% der Gesamtzahl der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten mit der Befähigung für 
das Lehramt an Gymnasien oder an berufsbilden-
den Schulen oder für Lehrkräfte mit der Befähi-
gung für das Sekundarschullehramt mit zwei Fä-
chern auf dem Niveau der Sekundarstufen I und II.

11) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt 
an Grundschulen oder an Grund- und Hauptschu-
len.

12) Die Einstufung der Leitungsfunktionen des jeweils 
verbundenen Förderzentrums darf nicht unter-
schritten werden.

13) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordina-
toren beträgt bei mehr als 540 bis zu 670 Schüle-
rinnen und Schülern 3 und ab 670 Schülerinnen 
und Schülern 4.“

Artikel 4 
Änderung des Besoldungsgesetzes  

Schleswig-Holsteinzum Schuljahr 2025/20264)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 dieses Gesetzes, wird wie 
folgt geändert:

Anlage 1 wird wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe A 12 wird die Amtsbe-
zeichnung 

„Lehrkraft

– an allgemeinbildenden Schulen mit der Befä-
higung für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen -3)

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen -3)“

gestrichen.

2. In der Besoldungsgruppe A 13 wird nach der 
Amtsbezeichnung „Kustodin oder Kustos“ die 
Amtsbezeichnung

„Lehrkraft

– an allgemeinbildenden Schulen mit der Befä-
higung für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen -15)

– mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen -15)“

eingefügt.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Artikel 1 und Artikel 2 treten am 1. August 2019 in 
Kraft. Artikel 3 tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
Artikel 4 tritt am 1. August 2025 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. Juni 2019
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident 
 K a r i n  P r i e n M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin Finanzministerin

 für Bildung,Wissenschaft und Kultur 

4) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20
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1797/2019
Gesetz  

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes  
(SH-A-TPG)*)

Vom 25. Juni 2019
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes 

zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 
(SH-A-TPG)

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes vom 9. April 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 166, ber. S. 561), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 500), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und 
wie folgt geändert:

Die Angabe „Artikel 5d des Gesetzes vom 
15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423)“ wird ersetzt 
durch die Angabe „Gesetz vom 22. März 
2019 (BGBl. I S. 352)“.

b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 an-
gefügt:

„(2) Zuständige Stelle nach § 11 Absatz 1b 
Satz 1 Transplantationsgesetz ist die oberste 
Landesgesundheitsbehörde.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „dieser 
Vorschrift“ ersetzt durch die Worte „§ 8 Ab-
satz 3 Satz 3 Transplantationsgesetz“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 8 Abs. 3 Satz 3 des 
Transplantationsgesetzes“ wird ersetzt 
durch die Angabe „Absatz 1“. 

bb) Vor dem Wort „Stellvertreter“ werden die 
Worte „Stellvertreterinnen oder“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden vor dem Wort „Stell-
vertreter“ die Worte „Stellvertreterinnen 
oder“ eingefügt.

bb)  In Satz 3 werden die Worte „zuständi-
gen Stelle“ ersetzt durch die Worte „Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein“.

cc) In Satz 4 werden die Worte „dem zuständi-
gen Ministerium“ ersetzt durch die Worte 
„der obersten Landesgesundheitsbehörde“.

dd)  Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„Scheidet ein Mitglied oder eine Stellver-
treterin oder ein Stellvertreter vorzeitig 
aus der Kommission aus, ist unverzüglich 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu 
bestellen.“

ee)  Satz 6 wird gestrichen.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Gesetz vom 28. Januar 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 17)“ wird ersetzt durch die 
Angabe „Artikel 16 der Verordnung vom 16. Ja-
nuar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30)“.

4. § 4 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4 
Transplantationsbeauftragte

(1) Jedes Entnahmekrankenhaus bestellt nach § 9b 
Transplantationsgesetz mindestens eine Ärztin 
oder einen Arzt mit langjähriger Berufserfahrung 
in der Intensivmedizin zur beziehungsweise zum 
Transplantationsbeauftragten. Als weitere Trans-
plantationsbeauftragte können außerdem Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen oder -pfleger 
und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 
oder -pfleger mit langjähriger Berufserfahrung in 
der Intensivpflege bestellt werden. 

(2) Die oder der Transplantationsbeauftragte 
muss die Teilnahme an einer Fortbildung nach-
weisen, die ihr oder ihm die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe notwendigen Kenntnisse und Fähigkei-
ten vermittelt. Das Nähere über Inhalt und Ver-
fahren der Fortbildung regelt die oberste Landes-
gesundheitsbehörde durch Verordnung. In der 
Verordnung ist auch zu bestimmen, gegenüber 
welcher Stelle der Nachweis zu erbringen ist.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Juni 2019

 D a n i e l G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren

*) Ändert Ges. vom 9. April 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 212-2
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


